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Benzin-Gipfel beim BMWi am 08.03.2011  
Erklärung zur Einführung von E10-Kraftstoff  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Regierung, Mineralölwirtschaft und Autohersteller haben entschieden: die Einführung 
des Kraftstoffs E10 wird in Deutschland weiter unterstützt! Eine Abschaffung oder ein 
Aussetzen wird es nicht geben. Die Beteiligten haben sich u. a. auf folgende wichtige 
Maßnahmen für die Tankstellen verständigt:  
 

- Die Tankstelle ist der Ort, an dem Verbraucher durch Einsichtnahme in die - 
von der Deutschen Automobil Treuhand GmbH herausgegebene - Verträg-
lichkeitsliste in der Lage sein müssen, herauszufinden, ob ihr Auto E10-
Kraftstoff verträgt oder nicht. Daher wird die Mineralölindustrie unverzüglich 
zur Verbraucherinformation die E10-Verträglichkeit direkt an allen Tankstellen 
auslegen und darauf hinweisen. Die Mineralölwirtschaft trägt dafür Sorge, 
dass der Tankwart den Kunden an der Tankstelle auf die E10-
Verträglichkeitsliste auch persönlich hinweist. 
 

- Die Mineralölwirtschaft und die Automobilwirtschaft werden verstärkt für das 
Produkt „Super E10“ in der Öffentlichkeit durch Information werben.  

 
Die vollständige Auflistung der angestrebten Maßnahmen entnehmen Sie bitte der 
beigefügten Erklärung vom heutigen Tage.  
 
Wir dürfen Sie bitten, die DAT-Liste aus dem Internet zu downloaden, auszudrucken 
und an Ihrer Tankstelle auszulegen. Ihr Personal sollte auf die DAT-Liste ausdrück-
lich hinweisen, jedoch keine verbindliche Beratung leisten. Ferner bitten wir Sie, den 
BMU-Flyer weiterhin auszulegen.  
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Für Rückfragen steht Ihnen der Unterzeichnende gern telefonisch zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
 
RA Elmar Kühn                  Anlage 


